
AMTLICHE BEKANNTMACHUNG

Feststellung eines Nachfolgers für eine ausgeschiedene Gemeindevertreterin

Nach § 44 Abs. 3 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes in der Fassung 
vom 19. März 1997 (GVOBI. Schleswig-Holstein s. 151) gebe ich bekannt:

Die Gemeindevertreterin Susanne Heitmann

hat auf ihr Mandat in der Gemeindevertretung Westensee verzichtet.

Nach § 44 Abs. 1 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes (GKWG) ist als 
nächstfolgender noch nicht berücksichtigter Bewerber in dem Listenwahlvorschlag 
der

Christlich Demokratischen Union Deutschlands (CDU)

Herr Hauke Schneider

Wohnort 24259 Westensee 

als neuer Vertreter für die Gemeindevertretung der Gemeinde Westensee 

festgestellt worden.

Nach § 37 des GKWG hat der Vorgenannte die Mitgliedschaft in der Gemeinde­
vertretung der Gemeinde Westensee am 22.03.2024 erworben.

Jede Wahlberechtigte Person des Wahlgebietes kann gegen meine Feststellung 
Einspruch nach § 38 GKWG binnen eines Monats nach der Bekanntmachung 
einlegen.

Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei mir zu erheben.

24259 Westensee, den 27.03.2024

gez. Walloßek

Für den Gemeindewahlleiter bekannt gemacht:

Andreas Kock

Gemeinde Westensee
Der Gemeindewahlleiter 

Amt Achterwehr 
Der Amtsdirßktor 
Im Auftrag


